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Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen
(ThürSchFG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003

§ 4
Schülerbeförderung

(1) Schülerbeförderung ist die notwendige Beförderung der Schüler auf dem Schulweg. Träger der
Schülerbeförderung sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die in ihrem Gebiet wohnenden
Schüler. Bei überregionalen Förderschulen, Spezialschulen und -klassen sowie bei Grund- und Regel-
schulen in Trägerschaft kreisangehöriger Gemeinden übernimmt der Schulträger der jeweiligen Schu-
le die Schülerbeförderung im Rahmen des Schulaufwands. Dies gilt auch bei Gemeinschaftsschulen,
Gymnasien und Gesamtschulen in Trägerschaft kreisangehöriger Gemeinden für die Beförderung der
Schüler des Gemeindegebiets. Für Schüler, die aufgrund einer Zuweisung durch das Schulamt oder
zur Teilnahme am gemeinsamen Unterricht eine Grund- oder Regelschule in Trägerschaft einer kreis-
angehörigen Gemeinde besuchen, gilt Satz 2.

(2) Ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht für Schüler

1. der allgemein bildenden Schulen mit Ausnahme des Kollegs,

 

2. des beruflichen Gymnasiums,

 

3. des Berufsvorbereitungsjahres,

 

4. der Fachoberschule und derjenigen Berufsfachschulen, die keinen berufsqualifizierenden Ab-
schluss vermitteln.

 

Ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht nicht, wenn Schüler Leistungen erhalten, mit denen die
Fahrtkosten zum Besuch der Schule bereits gefördert werden.

(3) Die Träger der Schülerbeförderung entscheiden bei einer notwendigen Beförderung, ob sie die in
Absatz 2 genannten Schüler zur Schule befördern oder ihnen oder ihren Eltern die notwendigen Auf-
wendungen für den Schulweg erstatten. Ab Klassenstufe 11 der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 ge-
nannten Schulen können die Eltern, bei volljährigen Schülern die Schüler selbst, an den Beförderungs-
kosten beteiligt werden. Bei der Organisation der Schülerbeförderung sind die öffentlichen Verkehrs-
mittel vorrangig zu nutzen. Die Einzelheiten der Erstattung nach Satz 1 sowie die Höhe und das Ver-
fahren der Erhebung des Eigenanteils nach Satz 2 regelt der jeweilige Träger der Schülerbeförderung.
Ist das Land Träger der Schülerbeförderung, wird das für das Schulwesen zuständige Ministerium er-



- Seite 2 von 3 -

mächtigt, Einzelheiten zur Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg sowie zur Hö-
he der Beteiligung der Eltern oder der volljährigen Schüler an den Beförderungskosten ab Klassenstu-
fe 11 durch Rechtsverordnung zu regeln.

(4) Die Beförderung ist in der Regel notwendig für Schüler

1. bis einschließlich Klassenstufe 4 bei einem Schulweg von mindestens zwei Kilometern,

 

2. ab Klassenstufe 5 bei einem Schulweg von mindestens drei Kilometern.

 

Der Schulweg ist der kürzeste, verkehrsübliche und sichere Fußweg zwischen der Wohnung des Schü-
lers und der von ihm besuchten Schule oder dem Unterrichtsort. Der Schulweg beginnt an der Haustür
des Wohngebäudes und endet am nächstliegenden Eingang des Schulgrundstücks. Wird dem Schü-
ler im Rahmen der Schulwegsicherung vom Schulträger ein bestimmter Weg empfohlen, gilt dieser
für die Berechnung der Mindestentfernung als kürzester Weg. Eine Mindestbegrenzung entfällt, wenn
der Schulweg eine besondere Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Schüler bedeutet oder
wenn Schüler wegen einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung befördert werden müssen.
Bei mehreren Wohnungen des Schülers gilt als Wohnung im Sinne des Satzes 2 die Wohnung, in der
sich der Schüler überwiegend aufhält; ist eine entsprechende Feststellung nicht möglich, ist dies die
schulnähere Wohnung.

(5) Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht nur für die kürzeste Wegstrecke zwischen der
Wohnung des Schülers und der nächstgelegenen, aufnahmefähigen staatlichen Schule, die dem Schü-
ler den von ihm angestrebten Schulabschluss ermöglicht. Besucht der Schüler eine Spezialschule oder
-klasse oder eine überregionale Förderschule, besteht die Beförderungs- oder Erstattungspflicht bis
zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Schule mit diesem Angebot. Ist der Schüler aufgrund der Fest-
legung von Schulbezirken verpflichtet, eine bestimmte Schule zu besuchen, so gilt diese als nächstge-
legene Schule; im Fall des § 14 Abs. 1 Satz 2 ThürSchulG besteht die Beförderungs- oder Erstattungs-
pflicht bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Grund- oder Regelschule. Umfasst ein gemeinsamer
Schulbezirk nach § 14 Abs. 1 Satz 2 ThürSchulG auch gebundene Ganztagsschulen, besteht die Beför-
derungs- oder Erstattungspflicht bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Schule mit dem von den
Eltern gewünschten Ganztagsangebot. In den Fällen des § 15 Abs. 4 ThürSchulG gilt die zugewiesene
Schule als nächstgelegene Schule. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsa-
men Unterricht besteht die Beförderungs- und Erstattungspflicht bis zur nächstgelegenen Schule, die
ihm den Besuch des gemeinsamen Unterrichts ermöglicht.

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 besteht die Beförderungs- oder Erstattungspflicht für Schüler ei-
ner Gemeinschaftsschule nach § 4 Abs. 4 und 5 ThürSchulG ab der Klassenstufe 5 bis zur nächstge-
legenen aufnahmefähigen Gemeinschaftsschule. Dies gilt nicht, wenn es nähergelegene aufnahme-
fähige Schulen gibt, die den Erwerb des Realschulabschlusses und der allgemeinen Hochschulreife
ermöglichen; Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. Für Schüler, die ab Klassenstufe 9 in die Gemein-
schaftsschule nach § 4 Abs. 4 und 5 ThürSchulG wechseln, gilt Absatz 5 Satz 1.

(7) Besucht ein Schüler eine andere Schule als die, bei deren Besuch er einen Anspruch auf Beförde-
rung oder Erstattung der notwendigen Aufwendungen hätte, so werden ihm nur die Aufwendungen er-
stattet, die beim Besuch der nächstgelegenen Schule anfallen würden. Der Erstattungsanspruch beim
Besuch der Gemeinschaftsschule ab Klassenstufe 5 ist auf die jeweils höheren Aufwendungen, die für
den Besuch der nächstgelegenen aufnahmefähigen staatlichen Regelschule und des nächstgelegenen
aufnahmefähigen staatlichen Gymnasiums oder der nächstgelegenen aufnahmefähigen staatlichen
Gesamtschule entstehen würden, begrenzt; für die Regelschule gilt Absatz 5 Satz 3. Die Erstattung
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nach den Sätzen 1 und 2 umfasst jedoch höchstens die Aufwendungen für den tatsächlichen Schul-
weg. Für die besuchte Schule muss dem Grunde nach ein Anspruch auf Schülerbeförderung nach den
Absätzen 2 bis 4 bestehen. Bei Nichtinanspruchnahme einer organisierten Beförderung zur besuchten
Schule besteht kein Erstattungsanspruch. Der Erstattungsanspruch kann beim Besuch der nächstge-
legenen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Trägers der Schülerbeförderung liegenden Schu-
le auf die Kosten beschränkt werden, die dem Träger der Schülerbeförderung für die eingerichtete Be-
förderung zur nächstgelegenen eigenen aufnahmefähigen Schule der vom Schüler besuchten Schulart
oder -form durchschnittlich entstehen.

(8) Fallen beim Besuch eines Spezialgymnasiums oder einer Spezialklasse in Thüringen wöchentliche
Fahrten zwischen dem Internat oder einer anderen Unterbringung und dem Wohnsitz des Schülers in-
nerhalb Thüringens an, besteht ein Anspruch auf Erstattung der dafür notwendigen Kosten. Die Erstat-
tung der Kosten erfolgt auf der Grundlage der kürzesten verkehrsüblichen Strecke zum Wohnsitz des
Schülers in Thüringen. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Reisekosten-
gesetzes vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) in der jeweils geltenden Fassung. Für die Erstattung
nach Satz 1 sind die jeweiligen Schulträger zuständig. Der Anspruch auf Schülerbeförderung bleibt un-
berührt. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

Weitere Fassungen dieser Norm

§ 4 ThürSchFG, vom 02.07.2019, gültig ab 24.07.2019 bis 31.07.2020
§ 4 ThürSchFG, vom 20.12.2010, gültig ab 31.12.2010 bis 23.07.2019
§ 4 ThürSchFG, vom 20.12.2007, gültig ab 01.01.2008 bis 30.12.2010

Redaktionelle Hinweise
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